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Wasserverbandsrecht; 
Auflösung des Wasserbeschaffungsverbandes Neustift; Genehmigung des 
Auflösungsbeschlusses;
Aufsichtsbehördliche Genehmigungen, Öffentliche Aufforderung an Gläubiger, 
Bekanntmachung;
Gz: 53.0.02/644.01/2023-315

Bekanntmachung

Anlagen
- Bescheid Landratsamt Passau als Aufsichtsbehörde nach dem WVG vom 28.08.2025
- Anlage 1: Wertgutachten vom 30.10.2024 als Bestandteil dieses Bescheides
- Vereinbarung Markt Ortenburg und Wasserbeschaffungsverband Neustift vom 

26.05.2025 (als Bestandteil dieses Bescheides)

Das Landratsamt Passau macht hiermit die Verbandsauflösung nach dem Bescheid 
vom 28.08.2025, Gz: 53.0.02/644.1/2023-315 unter Aufforderung der Gläubiger 
(= Anspruchsberechtigter) zur Anmeldung ihrer Ansprüche nach § 62 Abs. 3 WVG, 
öffentlich bekannt:

1. Genehmigung Verbandsauflösung
1.1 Genehmigung Verbandsauflösung nach § 62 Abs. 1 Satz 2 

Wasserverbandsgesetz
Das Landratsamt Passau genehmigt den bei der ordentlichen Verbandsversammlung 
am 30.07.2023 im Wirtshaus am Neustifter Berg im Markt Ortenburg durch die 
Verbandsversammlung des Wasserbeschaffungsverbandes Neustift gefassten 
Beschluss zur Auflösung des Wasserbeschaffungsverbandes Neustift.

1.2 Aufforderung an die Gläubiger
Die Auflösung des Wasserbeschaffungsverbandes Neustift wird hiermit mit der 
Aufforderung an alle Gläubiger des Wasserbeschaffungsverbandes Neustift 
bekanntgemacht, etwaige Ansprüche gegen diesen Verband bis spätestens 
31.12.2026 beim Wasserbeschaffungsverband Neustift, vertreten durch den 
Vorstand, Zum Rohrmeier 6, 94496 Ortenburg oder beim Landratsamt Passau –
untere Wasserrechtsbehörde- Domplatz 11, 94032 Passau schriftlich anzumelden. 
Nach Ablauf dieser Frist sind evtl. Ansprüche erloschen.

2. Genehmigung der Verwendung des Verbandsvermögens nach § 63 Abs. 3 
Satz 3 Wasserverbandsgesetz

2.1 Das Landratsamt Passau genehmigt den bei der ordentlichen Verbandsversammlung 
am 23.03.2025 im Wirtshaus am Neustifter Berg im Markt Ortenburg durch die 
Verbandsversammlung des Wasserbeschaffungsverbandes Neustift gefassten 
Beschluss zum zweckgebundenen Übergang des nach Abwicklung der 
Liquidationsgeschäfte verbleibenden Verbandsvermögens an die Verbandsmitglieder 
nach folgenden Verfahren und Maßgaben:

2.2 Das Abwicklungsverfahren liegt in der Zuständigkeit des 
Wasserbeschaffungsverbandes Neustift, Zum Rohrmeier 6, 94496 Ortenburg, 
vertreten durch die Vorstandschaft nach den Bestimmungen des § 9 Abs. 1 und § 18 
Abs. 3 bis 5 der Verbandssatzung in der Fassung vom 19.12.2023, bekannt gemacht 
im Amtsblatt des Landkreises Passau Nr. 2023-45 am 20.12.2023, geändert mit der 3. 
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Änderungssatzung vom 21.12.2023, bekannt gemacht im Amtsblatt des Landkreises 
Passau Nr. 2024-01 am 03.01.2024.

2.3 Das beigefügte Wertgutachten vom 30.10.2024, mit dem Rohrleitungslageplan 
(Anlage 1) und die Vereinbarung zwischen dem Markt Ortenburg und dem WBV 
Neustift vom 26.05.2025 ist Bestandteil dieser Entscheidung (§ 63 Abs. 3 WVG).

2.4 Das Landratsamt Passau genehmigt nach dem Beschluss der 
Verbandsversammlung vom 23.03.2025 den Übergang des Verbandsvermögens 
des Wasserbeschaffungsverbandes Neustift in Form des Rohrleitungssytems = 
Hauptleitungen und Hausanschlüsse einschl. technischen Zubehör des 
Wasserbeschaffungsverbandes Neustift. Für den Übergang des Verbandsvermögens 
wurde eine schriftliche Vereinbarung vom 26.05.2025 getroffen, welche die näheren 
Einzelheiten zwischen dem Markt Ortenburg und dem Wasserbeschaffungsverband 
regelt und Bestandteil dieser Entscheidung ist.

2.4.1 Nach dem im Wertgutachten festgelegten Betrag i.H.v. netto 1.200.364 € + 19 MwSt 
= brutto 1.428.433,16 € des Rohrleitungssystems des Dipl.Ing. Gugetzer vom 
30.10.2024 erhält der Wasserbeschaffungsverbandes Neustift vom Markt Ortenburg 
(Verkauf des Rohrleitungsnetzes an den Markt Ortenburg, Einnahmen 
Wasserbeschaffungsverband Neustift).

2.4.2 Der Wasserbeschaffungsverband Neustift überweist dem Markt Ortenburg die Summe 
aller Herstellungsbeiträge netto 603.534,79 € + 7 % UStG (Gesamtsumme 
645.782,24 €) nach dem Kommunalabgabengesetz (Zustimmungserklärungen der 
einzelnen Verbandsmitglieder liegen vor, Ausgabe Wasserbeschaffungsverband 
Neustift).

2.4.3 Das nach Abzug aller offenen Rechnungen und Steuerfestsetzungen verbleibende 
Verbandsvermögen (Restvermögen) wird nach dem Beschluss der 
Verbandsversammlung vom 23.03.2025 an die Verbandsmitglieder nach Ablauf 
eines Sperrjahres nach dem 31.12.2026 entsprechend dem nachfolgenden 
Vorteilsmaßstab erstattet und wird vom Landratsamt Passau als Aufsichtsbehörde 
genehmigt (§ 63 Abs. 3 WVG):

1.) Gesamtes Restvermögen: Aufteilung 70% (Gesamtgeschossfläche) / 30% 
Berechnung(Gesamtgrundstücksfläche) pro Mitglied
2.) 70% des Restvermögens: Gesamtgeschossfläche (= aktuell ca. 67.188,23 m² 
Stand 29.07.2025, wird tagesaktuell neu berechnet) x Geschossfläche Mitglied

3.) 30% des Restvermögens: Gesamtgrundstücksfläche (= aktuell ca. 451.466,88 m² 
Stand 29.09.2025, wird tagesaktuell neu berechnet) x Grundstücksfläche Mitglied

4.) Ergebnis aus Schritt 2 plus Ergebnis aus Schritt 3 = Auszahlung Mitglied
Die Abrechnung des Restvermögens liegt in der Zuständigkeit des 
Wasserbeschaffungsverbandes Neustift, vertreten durch den Vorstand, 
Zum Rohrmeier 6, 94496 Ortenburg. Ansprüche aus dem Restvermögen 
können nur gegenüber en Wasserbeschaffungsverband Neustift schriftlich 
geltend gemacht werden.

Der Wasserbeschaffungsverband Neustift erlischt mit der vollständigen 
Abwicklung des Verbandsvermögens, spätestens zum 31.12.2027.



3

3. Die nachfolgende Vereinbarung ist Bestandteil dieser Entscheidung mit der Maßgabe, 
dass eine juristische Prüfung dieser Vertragsvereinbarung vom Landratsamt Passau –
untere Wasserrechtsbehörde- nicht erfolgt, sondern nur für die Regelungen zum 
Wasserverbandsgesetz in Bezug auf die Verbandsauflösung Bestandteil dieser 
Entscheidung ist:

4. Kostenentscheidung
Dieser Bescheid ergeht kostenfrei.
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Der Bescheid mit den o.g. Unterlagen einschl. Rechtsbehelfsbelehrung ist im Amtsblatt des 
Landkreises Passau veröffentlicht:
https://www.landkreis-passau.de/landkreis-verwaltung-politik/aktuelles/amtsblatt/ 

und zusätzlich unter der Rubrik „Bekanntmachungen“:

https://www.landkreis-passau.de/landkreis-verwaltung-
politik/aktuelles/bekanntmachungen/

Der Bescheid mit den o.g. Unterlagen einschl. Rechtsbehelfsbelehrung kann zusätzlich in 
Papierform beim Landratsamt Passau –untere Wasserrechtsbehörde- Domplatz 11, 94032 
Passau während der Dienststunden nach vorheriger Terminvereinbarung eingesehen 
werden (Art. 27b Abs. 1 und Abs. 2 BayVwVfG).

Am Tag nach der Bekanntmachung im Amtsblatt des Landkreises Passau gilt der Bescheid 
nach Ablauf von zwei Wochen als öffentlich bekannt gegeben (Art. 41 Abs. 4 Satz 4 
BayVwVfG, Art. 31 Abs. 1 BayVwVfG, § 187 Abs. 1 BGB, § 188 Abs. 2 BGB 1. Alternative).
Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die Rechtsmittelbelehrung auch für evtl. 
Betroffene gilt.

Die vorstehende Bekanntmachung einschl. Internetveröffentlichung und 
zusätzlich die Möglichkeit der Einsichtnahme in Papierform ist bis zu zwei 
Monate nach Bekanntmachung im Amtsblatt des Landkreises Passau möglich 
(Art. 27b Abs. 2 BayVwVfG).

Passau, 28.08.2025
-Untere Wasserrechtsbehörde-
Landratsamt Passau

Fuchs
Diplom-Verwaltungswirt (FH)

https://www.landkreis-passau.de/landkreis-verwaltung-politik/aktuelles/amtsblatt/
https://www.landkreis-passau.de/landkreis-verwaltung-politik/aktuelles/bekanntmachungen/
https://www.landkreis-passau.de/landkreis-verwaltung-politik/aktuelles/bekanntmachungen/
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Das Landratsamt Passau macht hiermit die Verbandsauflösung nach dem Bescheid 
vom 28.08.2025, Gz: 53.0.02/644.1/2023-315 unter Aufforderung der Gläubiger 
(= Anspruchsberechtigter) zur Anmeldung ihrer Ansprüche nach § 62 Abs. 3 WVG, 
öffentlich bekannt:

Empfangsbekenntnis
Wasserbeschaffungsverband Neustift 
Herrn Verbandsvorsteher Samereier o.V.i.A.
Zum Rohrmeier 6

94496 Ortenburg

Wasserverbandsrecht; 
Auflösung des Wasserbeschaffungsverbandes Neustift; Genehmigung des 
Auflösungsbeschlusses;
Bescheid aufsichtsbehördliche Genehmigungen und öffentliche Aufforderung an 
Gläubiger, Bekanntmachung

Anlagen
- Anlage 1: Wertgutachten vom 30.10.2024 als Bestandteil dieses Bescheides
- Vereinbarung Markt Ortenburg und Wasserbeschaffungsverband Neustift vom 

26.05.2025 (als Bestandteil dieses Bescheides)
- 1 Empfangsbekenntnis gegen Rückgabe

Das Landratsamt Passau -untere Wasserrechtsbehörde- erlässt folgenden

Bescheid:

1. Genehmigung Verbandsauflösung
1.1 Genehmigung Verbandsauflösung nach § 62 Abs. 1 Satz 2 

Wasserverbandsgesetz
Das Landratsamt Passau genehmigt den bei der ordentlichen Verbandsversammlung 
am 30.07.2023 im Wirtshaus am Neustifter Berg im Markt Ortenburg durch die 
Verbandsversammlung des Wasserbeschaffungsverbandes Neustift gefassten 
Beschluss zur Auflösung des Wasserbeschaffungsverbandes Neustift.

1.2 Aufforderung an die Gläubiger
Die Auflösung des Wasserbeschaffungsverbandes Neustift wird hiermit mit der 
Aufforderung an alle Gläubiger des Wasserbeschaffungsverbandes Neustift 
bekanntgemacht, etwaige Ansprüche gegen diesen Verband bis spätestens 
31.12.2026 beim Wasserbeschaffungsverband Neustift, vertreten durch den 
Vorstand, Zum Rohrmeier 6, 94496 Ortenburg oder beim Landratsamt Passau –
untere Wasserrechtsbehörde- Domplatz 11, 94032 Passau schriftlich anzumelden. 
Nach Ablauf dieser Frist sind evtl. Ansprüche erloschen.

2. Genehmigung der Verwendung des Verbandsvermögens nach § 63 Abs. 3 
Satz 3 Wasserverbandsgesetz

2.1 Das Landratsamt Passau genehmigt den bei der ordentlichen Verbandsversammlung 
am 23.03.2025 im Wirtshaus am Neustifter Berg im Markt Ortenburg durch die 
Verbandsversammlung des Wasserbeschaffungsverbandes Neustift gefassten 
Beschluss zum zweckgebundenen Übergang des nach Abwicklung der 
Liquidationsgeschäfte verbleibenden Verbandsvermögens an die Verbandsmitglieder 
nach folgenden Verfahren und Maßgaben:
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2.2 Das Abwicklungsverfahren liegt in der Zuständigkeit des 
Wasserbeschaffungsverbandes Neustift, Zum Rohrmeier 6, 94496 Ortenburg, 
vertreten durch die Vorstandschaft nach den Bestimmungen des § 9 Abs. 1 und § 18 
Abs. 3 bis 5 der Verbandssatzung in der Fassung vom 19.12.2023, bekannt gemacht 
im Amtsblatt des Landkreises Passau Nr. 2023-45 am 20.12.2023, geändert mit der 3. 
Änderungssatzung vom 21.12.2023, bekannt gemacht im Amtsblatt des Landkreises 
Passau Nr. 2024-01 am 03.01.2024.

2.3 Das beigefügte Wertgutachten vom 30.10.2024, mit dem Rohrleitungslageplan 
(Anlage 1) und die Vereinbarung zwischen dem Markt Ortenburg und dem WBV 
Neustift vom 26.05.2025 ist Bestandteil dieser Entscheidung (§ 63 Abs. 3 WVG).

2.4 Das Landratsamt Passau genehmigt nach dem Beschluss der 
Verbandsversammlung vom 23.03.2025 den Übergang des Verbandsvermögens 
des Wasserbeschaffungsverbandes Neustift in Form des Rohrleitungssytems = 
Hauptleitungen und Hausanschlüsse einschl. technischen Zubehör des 
Wasserbeschaffungsverbandes Neustift. Für den Übergang des Verbandsvermögens 
wurde eine schriftliche Vereinbarung vom 26.05.2025 getroffen, welche die näheren 
Einzelheiten zwischen dem Markt Ortenburg und dem Wasserbeschaffungsverband 
regelt und Bestandteil dieser Entscheidung ist.

2.4.1 Nach dem im Wertgutachten festgelegten Betrag i.H.v. netto 1.200.364 € + 19 MwSt 
= brutto 1.428.433,16 € des Rohrleitungssystems des Dipl.Ing. Gugetzer vom 
30.10.2024 erhält der Wasserbeschaffungsverbandes Neustift vom Markt Ortenburg 
(Verkauf des Rohrleitungsnetzes an den Markt Ortenburg, Einnahmen 
Wasserbeschaffungsverband Neustift).

2.4.2 Der Wasserbeschaffungsverband Neustift überweist dem Markt Ortenburg die Summe 
aller Herstellungsbeiträge netto 603.534,79 € + 7 % UStG (Gesamtsumme 
645.782,24 €) nach dem Kommunalabgabengesetz (Zustimmungserklärungen der 
einzelnen Verbandsmitglieder liegen vor, Ausgabe Wasserbeschaffungsverband 
Neustift).

2.4.3 Das nach Abzug aller offenen Rechnungen und Steuerfestsetzungen verbleibende 
Verbandsvermögen (Restvermögen) wird nach dem Beschluss der 
Verbandsversammlung vom 23.03.2025 an die Verbandsmitglieder nach Ablauf 
eines Sperrjahres nach dem 31.12.2026 entsprechend dem nachfolgenden 
Vorteilsmaßstab erstattet und wird vom Landratsamt Passau als Aufsichtsbehörde 
genehmigt (§ 63 Abs. 3 WVG):

1.) Gesamtes Restvermögen: Aufteilung 70% (Gesamtgeschossfläche) / 30% 
Berechnung(Gesamtgrundstücksfläche) pro Mitglied
2.) 70% des Restvermögens: Gesamtgeschossfläche (= aktuell ca. 67.188,23 m² 
Stand 29.07.2025, wird tagesaktuell neu berechnet) x Geschossfläche Mitglied

3.) 30% des Restvermögens: Gesamtgrundstücksfläche (= aktuell ca. 451.466,88 m² 
Stand 29.09.2025, wird tagesaktuell neu berechnet) x Grundstücksfläche Mitglied

4.) Ergebnis aus Schritt 2 plus Ergebnis aus Schritt 3 = Auszahlung Mitglied
Die Abrechnung des Restvermögens liegt in der Zuständigkeit des 
Wasserbeschaffungsverbandes Neustift, vertreten durch den Vorstand, 
Zum Rohrmeier 6, 94496 Ortenburg. Ansprüche aus dem Restvermögen 
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können nur gegenüber en Wasserbeschaffungsverband Neustift schriftlich 
geltend gemacht werden.

Der Wasserbeschaffungsverband Neustift erlischt mit der vollständigen 
Abwicklung des Verbandsvermögens, spätestens zum 31.12.2027.

3. Die nachfolgende Vereinbarung ist Bestandteil dieser Entscheidung mit der Maßgabe, 
dass eine juristische Prüfung dieser Vertragsvereinbarung vom Landratsamt Passau –
untere Wasserrechtsbehörde- nicht erfolgt, sondern nur für die Regelungen zum 
Wasserverbandsgesetz in Bezug auf die Verbandsauflösung Bestandteil dieser 
Entscheidung ist:
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4. Kostenentscheidung
Dieser Bescheid ergeht kostenfrei.

Gründe:

I.

Am 30.07.2023 fand im Gasthaus Neustifter Berg im Markt Ortenburg die ordentliche 
Verbandsversammlung des Wasserbeschaffungsverbandes (WBV) Neustift nach §§ 10 ff. der 
Verbandssatzung i. V. m. §§ 47, 48 des Wasserverbandsgesetzes (WVG) statt. Zu dieser 
Verbandsversammlung wurde ordnungsgemäß geladen (§ 12 Abs. 1 der Verbandssatzung i. 
V. m. § 48 Abs. 1 Satz 1 WVG). Die Beschlussfähigkeit der Verbandsversammlung war 
gegeben nachdem in der Ladung gem. § 15 Abs. 1 Satz 2 der Verbandssatzung darauf 
hingewiesen wurde, dass die Verbandsversammlung ohne Rücksicht auf die Anzahl der 
Erschienen beschlussfähig ist.
 
Die Verbandsversammlung wurde entsprechend der Tagesordnung abgehalten. Unter Nr. 9 
der Tagesordnung wurde über den Fortbestand oder die Auflösung des WBV Neustift 
diskutiert, da der Verband nach überwiegender Meinung die satzungsgemäßen Aufgaben 
nicht mehr zweckmäßig erfüllen kann. Auf das Protokoll der Verbandsversammlung vom 
30.07.2023 wird verwiesen einschl. dem dort gefassten Auflösungsbeschluss.
 
Die Aufgaben des WBV Neustift in Form der öffentlichen Trinkwasserversorgung soll 
zukünftig der Markt Ortenburg wahrnehmen (Art. 57 Abs. 2 GO).
 
Anschließend wurde über die Auflösung des Verbandes abgestimmt. Bei dieser Abstimmung 
wurde mit der hierfür erforderlichen Mehrheit von zwei Dritteln der vertretenen Stimmen die 
Auflösung des WBV Neustift gem. § 62 Abs. 1 Satz 1 WVG beschlossen. 
 
Gesamtstimmenzahl bei der Verbandsversammlung am 30.07.2023: 41
Stimmen für die Auflösung des Verbandes: 40
Stimmen gegen die Auflösung des Verbandes: 0 
Stimmenthaltungen: 1 
 
Auflösungsbeschlüsse bedürfen der Genehmigung der Aufsichtsbehörde (§ 62 Abs. 1 Satz 2 
WVG). Gründe die gegen die Genehmigung des Auflösungsbeschlusses stehen, sind nicht 
erkennbar. Deshalb kann der Auflösungsbeschluss mit diesem Bescheid unter Nr. 1 
genehmigt werden.

Vertreter des Wasserbeschaffungsverbandes Neustift übergeben zum 30.09.2025 alle 
Zustimmungserklärungen der Verbandsmitglieder schriftlich an die Marktgemeinde 
Ortenburg.

Zusätzlich wird der Kauf des Wasserleitungsnetzes vereinbart. Der Kaufpreis beträgt lt. 
Gutachten des Ingenieurbüros R. Gugetzer vom 30.10.2024 netto 1.200.364,00 € + 19% 
MwSt. Dies ergibt eine Gesamtsumme von brutto 1.428.433,10 €. Diese ist am 30.09.2025 
zu überweisen. Die Wasserversorgung übernimmt somit ab 01.01.2026 die Marktgemeinde 
Ortenburg.

Wie mit beiliegenden Zustimmungserklärungen geregelt, werden die 
Herstellungsbeitragsbescheide der einzelnen Mitglieder an den Verband übergeben. Die 
Summe aller Herstellungsbeiträge beträgt netto 603.534,79 € + 7 % USt. Dies ergibt eine 
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Gesamtsumme von 645.782,24 €. Dieser Betrag ist ebenfalls am 30.09.2025 fällig. Somit 
sollen beide Zahlungen jeweils am 30.09.2025 bei der Bank angewiesen werden.

Die Bescheide enthalten persönliche Daten, die nur zum Zwecke der Bezahlung des 
Herstellungsbeitrages und zur Vorlage beim Finanzamt verwendet werden dürfen.

Der Wasserbeschaffungsverband Neustift versucht bis zum 30.09.2025 diese einzubringen. 
Kann diese nicht eingeholt werden, muss wie bereits besprochen, eine Verlegung der 
Wasserleitung auf Kosten des Wasserbeschaffungsverbandes Neustift getätigt werden.

Am 23.03.2025 erfolgte eine weitere Verbandsversammlung des 
Wasserbeschaffungsverbandes Neustift:

Protokoll der Jahreshauptversammlung des WBV Neustift vom 23.03.2025
Ort: Wirtshaus am Neustifter Berg
Zeit: 14:00 Uhr bis 15:30 Uhr
Anwesend: siehe Anwesenheitsliste, Gäste: Herr Lichtschläger (Verbandsprüfer),

1. Begrüßung /Tagesordnung:
Der Vorstandsvorsitzende Franz Samereier begrüßt die Anwesenden zur 96. Mitglieder-
versammlung. Ein besonderer Gruß gilt dem Verbandsprüfer Johannes Lichtschläger.

Es wurde fristgerecht per schriftlicher Einladung, Aushang und Presse geladen.

Tagesordnung: 
1. Begrüßung 
2. Bericht des Vorstandes
3. Kassenbericht
4. Bericht des Verbandsprüfers
5. Entlastung der Vorstandschaft u. des Verbandsausschusses
6. Information über den Haushaltsplan
7. Beschluss über das Restvermögen des WBV
8. Beschluss zur Finalisierung der Vereinbarung mit dem Markt Ortenburg 
9. Bestellung eines Liquidators
10. Grußworte
11. Wünsche und Anträge

Die Tagesordnungspunkte 7,8 und 9 sind in der ursprünglichen Tagesordnung auf der 
Einladung nicht erwähnt. Erst in den letzten 14 Tagen erforderten die aktuellen 
Ereignisse die Änderung der Tagesordnungspunkte.

Herr Samereier Franz stellt nun den Antrag zur Genehmigung der zusätzlichen Tages-
ordnungspunkte 7, 8 und 9 und bittet um Abstimmung.

2. Bericht des Vorstandes:

Weiteres Vorgehen im Auflöse Verfahren WBV Neustift
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Verkauf Leitungsnetz an die Marktgemeinde Ortenburg auf Basis des Wertgutachtens des 
Ingenieurbüros Gugetzer vom 30.10.2024

NETTO 1.200.364,00 €
Übernahme der Kosten der Herstellungsbeiträge der Mitglieder an den Markt Ortenburg 
NETTO 603.534,79 €
Der Differenzbetrag muss versteuert werden, wie das Finanzamt hier ansetzen wird, ist 
noch nicht ganz klar. Nach aktuellem Stand werden ca. 15% Gewerbesteuer und 15 % 
Körperschaftssteuer abgezogen.
Nach Abzug aller offenen Rechnungen wird das Restguthaben den Vorteilen 
entsprechend auf die Mitglieder aufgeteilt. Diese Auszahlung muss der WBV an das 
Finanzamt melden. Es könnte sein, dass hierauf Kapitalertragsteuer zu zahlen ist!
Auf Nachfrage wird erklärt, dass „nach den Vorteilen entsprechend“ bedeutet nach 
Grundstücksgröße und Geschossfläche. Daher wurden auch in den letzten Jahren die 
Mitglieder um die Abgabe ihrer aktuellen Daten gebeten.

4. Bericht des Verbandsprüfers
Herr Lichtschläger liest das zusammenfassende Ergebnis des Prüfungsberichtes vor:
„Zusammenfassend ist festzustellen, dass die abgeschlossene Rechnungsprüfung des 
Rechnungsjahres 2024 keine wesentlichen Unstimmigkeiten ergeben hat.
Die Kasse war zahlungsbereit, die Kassensicherheit vorrangig und die notwendigen 
Einrichtungen gegeben.
Der buchmäßige Bestand am Prüfungstag - 31.12.2024 — konnte durch die Geldwerte 
des Umlauf- und Rücklagenvermögens nachgewiesen werden. Es wird jedoch 
empfohlen, im erforderlichen Rahmen wieder Rücklagen anzusammeln. Dies gilt auch im 
Hinblick auf notwenige Investitionen.
Der Wasserbeschaffungsverband Neustift wird sehr ordentlich geführt. Dem Vorstand 
und der Vorstandschaft, sowie der Schriftführerin und Kassenleiterin ist die volle 
Anerkennung auszusprechen. Der Verband befindet sich in einer guten Finanzlage.

5. Entlastung der Vorstandschaft und des Verbandsausschusses:
Weiterhin zitiert Herr Lichtschläger aus dem Prüfungsbericht:
„Auf Grund des vorliegenden Prüfungsergebnisses kann daher der Verbands-
versammlung gem. 5 77 der 1. WWO, sowie 5 24 Abs. 2 der Verbandssatzung die 
Entlastung für das Rechnungsjahr 2024 nach Erledigung der Prüfungserinnerungen 
vorgeschlagen werden.
Daraufhin bittet der Verbandsprüfer um die Abstimmung zur Entlastung der 
Vorstandschaft und des Verbandsauschusses.

7. Beschluss über das Restvermögen:
Nach der Übergabe ab Januar 2026 an den die Marktgemeinde Ortenburg, muss der
WBV Neustift erstmal 12 Monate ruhen. In der Zeit werden alle offenen Posten 
beglichen, die steuerliche Bewertung beim Finanzamt und sonstige Angelegenheiten 
geregelt. Am Ende bleibt ein Restvermögen übrig, das, nach den Vorteilen entsprechend, 
voraussichtlich Anfang 2027 an die Mitglieder ausgezahlt wird.
Nach § 33 der Verbandssatzung entspricht das folgendem Beitragssatz: 
70 % für die Geschossflächen (aktuell 68.008,41 m²)
30 % für die Grundstücksflächen (aktuell 373.532,69 m²)
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Die Berechnung wird nach folgendem Schema erfolgen:
1. Gesamtes Restvermögen: Aufteilung 70% / 30% Berechnung pro Mitglied
2. 70% Restvermögen / Gesamtgeschossfläche * Geschossfläche Mitglied
3. 30% Restvermögen / Gesamtgrundstücksfläche * Grundstücksfläche Mitglied 
4. Ergebnis aus Schritt 2 plus Ergebnis aus Schritt 3 = Auszahlung Mitglied
Das bedeutet ein Eigentümer mit großem Grundstück und großem Haus wird mehr 
erhalten, als ein Eigentümer mit kleinem Haus und kleinem Grundstück.
Der Berechnungssatz 70/30 bedarf der Zustimmung der anwesenden Mitglieder. Da 
auch die Herstellungsbeiträge in den letzten Jahren so berechnet wurden, sollte es eine 
gerechte Aufteilung sein. Dies entspricht auch der Empfehlung des Verbandsprüfers 
Herrn Lichtschläger. Falls eine Änderung gewünscht wird, müsste zuerst noch eine 
Satzungsänderung beantragt werden.
Herr Samereier Franz stellt nun den Antrag zur Zustimmung zur Auszahlung des 
Restvermögens dem Vorteilen entsprechend im Verhältnis 70% Geschossfläche / 30% 
Grundstücksfläche.

8. Beschluss Finalisierung der Übernahmevereinbarung
Die groben Rahmenbedingungen für die Übernahmevereinbarung stehen bereits fest.
Die Verkaufssumme für das Leitungsnetz und die Herstellungsbeiträge an die Gemeinde 
stehen bereits fest. Es geht jetzt sozusagen nur noch um das Kleingedruckte.
Herr Samereier Franz stellt nun den Antrag zur Freigabe für die Vorstandschaft und an 
den Verbandsausschuss zur Verhandlung und Unterzeichnung der Übernahme-
Vereinbarung.

9. Bestellen eines Liquidators
Zur Abwicklung der Auflösung des Wasserbeschaffungsverbandes ist ein Liquidator
vorgeschrieben. Leider ist es dem Landratsamt nicht möglich, einen Liquidator zu stellen. 
Der Verbandsprüfer Herr Lichtschläger wird von der Aufsichtsbehörde für diese Aufgabe 
abgelehnt. Ein externer Wirtschaftsprüfer muss sich erst komplett neu einarbeiten und 
wäre sehr kostenintensiv.
Somit stellen sich die Vorstandschaft und der Verbandsausschuss für das Amt des 
Liquidators zur Verfügung. Sachbearbeiter Herr Fuchs vom Landratsamt wäre mit dieser 
Lösung einverstanden.

Die Aufgaben eines Liquidators sind:
Erfüllung aller außen stehenden Leistungen des Verbandes, Kündigungen aller Dauer-
schuldverhältnisse zum nächstmöglichen Zeitpunkt, Umsetzen des Vereinsvermögens in 
Geld, die Befriedigung der Gläubiger.
Herr Samereier Franz stellt nun den Antrag zur Zustimmung, dass die Vorstandschaft 
und der Verbandsausschuss die Liquidation durchführen dürfen.



12

II.

Die Rechtsgrundlage für die Genehmigung zur Auflösung des Verbandes ist in § 62 
Wasserverbandsgesetz enthalten.
Das Landratsamt Passau –untere Wasserrechtsbehörde- ist die zuständige Aufsichtsbehörde 
nach dem WVG (§ 62 Abs. 1 WVG, § 72 Abs. 1 Satz 1 WVG i. V. m. Art. 2 BayAGWVG 
sachlich und örtlich nach Art. 3 Abs. 1 Nr. 1 BayVwVfG, Art. 37 Abs. 1 Satz 2 LKrO örtlich).

Die Verbandsversammlung kann mit einer Mehrheit von zwei Dritteln der vertretenen 
Stimmen die Auflösung des Verbands beschließen, wenn die Verbandsaufgaben entfallen 
sind oder durch den Verband nicht mehr zweckmäßig erfüllt werden können oder der 
Fortbestand des Verbands aus anderen Gründen nicht mehr erforderlich ist. Der Beschluss 
bedarf der Genehmigung der Aufsichtsbehörde (§ 62 Abs. 1 WVG).

Die Auflösung und die Genehmigung des Landratsamtes Passau ist von der Aufsichtsbehörde 
unter Aufforderung der Gläubiger zur Anmeldung ihrer Ansprüche öffentlich 
bekanntzumachen, vorliegend im Amtsblatt des Landkreises Passau und auf der Homepage 
www.landkreis-passau.de unter der Rubrik Bekanntmachungen Wasserrecht (§ 62 Abs. 3 
WVG, § 67 Wasserverbandsgesetz, Art. 4 Bayerisches Ausführungsgesetz zum 
Wasserverbandsgesetz, Art. 41 Abs. 4 Satz 1 Bayerisches Verwaltungsverfahrensgesetz, Art. 
27 a Abs. 1 BayVwVfG i.V.m. Art. 27 b BayVwVfG).

Die öffentliche Bekanntgabe eines schriftlichen oder elektronischen Verwaltungsakts wird 
dadurch bewirkt, dass sein verfügender Teil ortsüblich bekanntgemacht wird. In der 
ortsüblichen Bekanntmachung ist anzugeben, wo der Verwaltungsakt und seine Begründung 
eingesehen werden können (Art. 41 Abs. 4 Satz 1 und 2 BayVwVfG). Der Verwaltungsakt gilt 
zwei Wochen nach der ortsüblichen Bekanntmachung als bekanntgegeben (Art. 41 Abs. 4 
Satz 4 BayVwVfG).
Ist durch Rechtsvorschrift eine öffentliche oder ortsübliche Bekanntmachung angeordnet, so 
ist diese dadurch zu bewirken, dass der Inhalt der Bekanntmachung auch auf einer 
Internetseite der Behörde oder ihres Verwaltungsträgers zugänglich gemacht wird. Soweit 
durch Rechtsvorschrift nichts anderes bestimmt ist, ist für die Einhaltung einer 
vorgeschriebenen Frist die Zugänglichmachung im Internet nach Satz 1 maßgeblich (Art. 27a 
Abs. 1 BayVwVfG). Die öffentliche Bekanntmachung erfolgte nach den Rechtsvorschriften 
des Art. 27 b BayVwVfG.

Nach der Kommentierung Rdnr. 6 zu § 62 WVG, Reinhardt/Hasche erfolgt die 
Verbandsauflösung in der Rechtsform des Verwaltungsaktes nach Art. 35 Satz 1 BayVwVfG.

Der Beschluss über die Verwendung des nach vollständiger Abwicklung verbleibenden 
Verbandvermögens bedarf nach § 63 Abs. 3 Satz 3 WVG der Genehmigung der 
Aufsichtsbehörde. Die Genehmigung wird unter Nr. 2 dieses Bescheides erteilt.

Der Bescheid wird dem Wasserbeschaffungsverband Neustift zugestellt und zugleich 
öffentliche bekannt gemacht. Grundstückseigentümer mit auswärtiger Adresse erhalten vom 

http://www.landkreis-passau.de/
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Landratsamt Passau eine Ausfertigung des Bescheides mit Rechtsbehelfsbelehrung gegen 
Postzustellungsurkunde an die Wohnanschrift zugestellt.

Die Rechtsgrundlage für die Abwicklung des Auflösungsverfahrens und die Liquidation durch 
den Wasserbeschaffungsverband Neustift erfolgt aufgrund § 63 Abs. 3 WVG und § 63 Abs. 2 
WVG.

Nach der Auflösung des Verbands wickeln der Vorstand oder die durch Beschluß der 
Verbandsversammlung dazu berufenen Liquidatoren die Geschäfte ab. Die Aufsichtsbehörde 
kann unter Abberufung des Vorstands einen oder mehrere Liquidatoren mit der rechtlichen 
Stellung des Vorstands bestellen, wenn es aus Gründen des öffentlichen Interesses 
erforderlich ist (§ 63 Abs. 3 WVG). 

Bis zur Beendigung der Abwicklung gelten für die Aufsicht und die Rechtsverhältnisse der 
bisherigen Verbandsmitglieder untereinander sowie zu dritten Personen die Vorschriften 
dieses Gesetzes und die Bestimmungen der Satzung, soweit sich nicht aus dem Wesen der 
Abwicklung etwas anderes ergibt (§ 63 Abs. 2 WVG).
Auf das Abwicklungsverfahren sind § WVG § 48 Abs. WVG § 48 Absatz 2 und WVG § 48 
Absatz 3, § WVG § 49 sowie die §§ BGB § 51 bis BGB § 53 des Bürgerlichen Gesetzbuchs 
entsprechend anzuwenden.

Die Rechtsgrundlage für die Verwendung des Verbandsvermögens erfolgte durch Beschluss 
der Verbandsversammlung vom 23.03.2025 nach § 63 Abs. 3 WVG. Nach Rdnr. 13 der 
Kommentierung Reinhardt/Hasche zum Wasserverbandsgesetz, hat der WBV Neustift einen 
sachgerechten Schlüssel entsprechend dem Vorteilsmaßstab für die Abwicklung des 
verbleibenden Verbandsrestvermögens unter Ausübung pflichtgemäßen Ermessens nach Art. 
40 BayVwVfG als geeignet, erforderliche und angemessene Aufteilung in Form von 70 % für 
die Gesamtgeschoßflächen und 30 % für die Gesamtgrundstücksfläche beschlossen.

Über die Verwendung des nach vollständiger Abwicklung verbleibenden Verbandsvermögens 
beschließt die Verbandsversammlung mit einfacher Mehrheit. Der Beschluß bedarf der 
Genehmigung der Aufsichtsbehörde (§ 63 Abs. 3 WVG). Der von der Verbandsversammlung 
beschlossene Aufteilungsschlüssel regelt die Verteilung des verbleibenden 
Verbandsvermögens an die Mitglieder.
Nach der Kommentierung Reinhardt/Hasche zum Wasserverbandsgesetz Rdnr. 14, Stand 
2011, müssen sich die Verbandsmitglieder für die Verteilung des Restvermögens an den 
Verband, nicht an die Verbandsversammlung oder die Aufsichtsbehörde- richten.

Zum Bescheids-Vorentwurf wurde der Wasserbeschaffungsverband Neustift und der Markt 
Ortenburg mit Schreiben vom 18.07.2025 schriftlich durch das Landratsamt Passau angehört.

Der Wasserbeschaffungsverband hat mit schriftlicher Erklärung vom 29.07.2025 dem 
Bescheids-Vorentwurf zugestimmt.
Der Markt Ortenburg mit schriftlicher Erklärung vom 12.08.2025 dem Bescheids-Vorentwurf 
zugestimmt.

III. Begründung der Kostenentscheidung
 
Die Kostenentscheidung stützt sich auf Art. 3 Abs. 1 Nr. 1 des Kostengesetzes. Demnach 
besteht Kostenfreiheit, nachdem es sich vorliegend um Maßnahmen der staatl. 
Rechtsaufsicht gegenüber einer Körperschaft des öffentlichen Rechts handelt.

https://beckportal.bybn.de/?typ=reference&y=100&g=WVG&p=48
https://beckportal.bybn.de/?typ=reference&y=100&g=WVG&p=48&x=2
https://beckportal.bybn.de/?typ=reference&y=100&g=WVG&p=48&x=3
https://beckportal.bybn.de/?typ=reference&y=100&g=WVG&p=48&x=3
https://beckportal.bybn.de/?typ=reference&y=100&g=WVG&p=49
https://beckportal.bybn.de/?typ=reference&y=100&g=BGB&p=51
https://beckportal.bybn.de/?typ=reference&y=100&g=BGB&p=53
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Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach seiner Bekanntgabe Klage 
erhoben werden bei dem

Bayerischen Verwaltungsgericht Regensburg in 93047 Regensburg, Haidplatz 1
(Postfachanschrift: Postfach 110165, 93014 Regensburg)

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung

Die Einlegung des Rechtsbehelfs ist schriftlich, zur Niederschrift oder elektronisch in einer für 
den Schriftformersatz zugelassenen Form möglich. Die Einlegung eines Rechtsbehelfs per 
einfacher E-Mail ist nicht zugelassen und entfaltet keine rechtlichen Wirkungen!

Nähere Informationen zur Erhebung von Klagen entnehmen Sie bitte der Internetpräsenz der 
Bayerischen Verwaltungsgerichtsbarkeit (www.vgh.bayern.de).
Ab 01.01.2022 muss der in § 55d VwGO genannte Personenkreis Klagen grundsätzlich 
elektronisch einreichen.

[Sofern kein Fall des § 188 VwGO vorliegt:] Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor 
den Verwaltungsgerichten infolge der Klageerhebung eine Verfahrensgebühr fällig.

Fuchs
Diplom-Verwaltungswirt (FH)

http://www.vgh.bayern.de/
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In Ausfertigung
Empfangsbekenntnis
Markt Ortenburg
Herrn ersten Bürgermeister Lang o.V.i.A.
Am Stausee 1
94496 Ortenburg

mit der Bitte um Kenntnisnahme und dem Hinweis, dass die Rechtsbehelfsbelehrung auch 
für den Markt Ortenburg gilt.

Anlage
- Formblatt Empfangsbekenntnis gegen Rückgabe
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In Ausfertigung
Postzustellungsurkunde

Grundstückseigentümer mit auswärtiger Adresse erhalten vom Landratsamt Passau eine 
Ausfertigung des Bescheides mit Rechtsbehelfsbelehrung gegen Postzustellungsurkunde an 
die Wohnanschrift zugestellt.

mit der Bitte um Kenntnisnahme und dem Hinweis, dass die Rechtsbehelfsbelehrung auch 
für Sie gilt.



( Ingenieurbüro R. Gugetzer - Scheuereck 7 - 94081 Fürstenzell

DM. -7n9‚ (Univ.) Eemäwwt Qagegez
von der Industrie- und Handelskammer -für Niederbayern in Passau öffentlich bestellter ‘mm Bzääikgfigszlssaggägfßgmwelt
“i'd vereidigter eechveretemiger für Sachverständiger in der Wassewvirtschaft

Waeeerkrefienlegen für Bauabnahme wassertechnischer Anlagen
 

Gutachten Wertermittlung

Trinkwasserversorgungsnetz

Wasserversorgungsverband Neustift

Auftraggeber: Wasserbeschaffungsverband Neustift
Franz Samereier (1. Vorstand)
Zum Rohrmeier 6
94496 Ortenburg OT Neustift

Auftragsgrund: Ermittlung des derzeitigen Sachzeitwertes Leitungsnetz
Trinkwasserversorgung

Bewertungszeitpunkt: 1 0/2024

Anfertigung des Gutachtens: Fürstenzell, 30.10.2024

Die Weitergabe an 3-te bedarf der Zustimmung des Unterzeichnenden Sachverständigen
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.
1. Auftrag

Der Wasserbeschaffungsverband Neustift hat mich beauftragt für das .
Wasserversorgungleitungsnetz einen Zeitwert zu ermitteln.
Hierbei soll nur das Leitungsnetz, ohne Grunddienstbarkeiten, ohne andere Gebäude undEinrichtungen für das Leitungsnetz, bewertet werden.
An Hand dieses Gutachtens soll eine Verhandlungsbasis unabhängig von denunterschiedlichen Satzungsrechten des Marktes Ortenburg geschaffen werden.

Seite 3m



2. Kurzdarstellung der Wasserbeschaffungsverband Neustift
Der Wasserbeschaffungsverband Neustift versorgt im Raum Ortenburg OT Neustift 208Hausanschlüsse mit Trinkwasser.

Hierzu sind seit 1955 bis jetzt stetig die Hausanschlüsse sowie die dazugehörigenHauptleitungen ausgebaut und betreut worden.

Die Hauptleitungen weisen eine Gesamtlänge von 9298 m auf, die Hausanschlüsse zurVersorgung der Einzelanwesen eine Gesamtlänge von ca. 5845 m auf.
Durch die sehr hochwertige Datenhaltung, sowie Buchführung und Organisation konntendie einzelnen Rohrleitungsabschnitte optimal bewertet werden.
Hierfür wurden rn_ir zur Berechnung des Restwerts von Herrn Markus Samereier kompletteCAD-Daten und Ubersichtstabellen über das gesamte Rohrleitungsnetz zur Verfügunggestellt.
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